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Zitat

In der Regel wird ein Anspruch auf Familienversicherung über den
Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner eher im Zusammenhang mit einer
Beurlaubung nach § 64 LBG, weniger im Falle der Elternzeit nach § 74 Absatz 2 LBG
entstehen.

Elternzeit ist keine Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen.
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